Gleitflugbetriebsordnung

G B O 

Stand Mai 2005

§ 1

Allgemeines

Die Gleitflugbetriebsordnung regelt verbindlich den Flugbetrieb  mit Gleitflugzeugen.

Gleitflugzeuge sind nicht motorgetriebene Luftsportgeräte in segelflugzeugähnlicher, besonders leichter Bauweise, die ein- oder doppelsitzig sind  und  um drei Achsen aerodynamisch gesteuert werden.                                                                                                                                  Die höchstzulässigen Massen- und Betriebsgrenzen sind in den Lufttüchtigkeitsforderungen sowie in den Flughandbüchern geregelt.

§ 2

Betriebliche Voraussetzungen
2.1. Stückprüfschein, Nachprüfschein, Versicherungsnachweis und Betriebshandbuch müssen vorliegen und sind dem Flug- oder Startleiter auf Verlagen vorzuzeigen.

2.2. Das Luftfahrzeug muss sich in einem betriebssicheren Zustand befinden. Vor dem Antritt 

eines Fluges hat sich der Luftfahrzeugführer von der Betriebssicherheit des Luftfahrzeuges 

mittels Klarliste zu überzeugen.

2.3. Ein zugelassenes Rettungsgerät ist lt. § 3 LuftBO mitzuführen. Ausnahmen regelt der 

Beauftragte.

2.4. Der Luftfahrerschein ist mitzuführen.

2.5. gestrichen

2.6. Vor Überlandflügen ist nach LuftVO § 3a Abs. 2 eine Wetterberatung einzuholen.

2.7. Flüge dürfen nur angetreten werden, wenn zu erwarten ist, dass zu jeder Zeit  des Fluges Sichtflugwetterbedingungen vorherrschen.

2.8. An der Startstelle muss sich ein Windrichtungsanzeiger sowie eine geeignete 1. Hilfe-Ausstattung befinden. Der Zugang von Rettungsfahrzeugen muss möglich, und eine schnelle Benachrichtigung solcher sichergestellt sein. 

§ 3

Startleiter
3.1. An der Startstelle ist die Anwesenheit eines Startleiters erforderlich.

3.2. Der Startleiter muss mit dem Gelände sowie der Eigenart des Gleitflugzeugbetriebes vertraut sein.

3.3. Es darf nur nach Freigabe durch den Startleiter gestartet werden. Den Anweisungen des Start-

leiters ist Folge zu leisten.

3.4. Bei Geländen, auf denen außer Luftsportgeräten noch andere Luftfahrzeuge betrieben werden, 

hat der Startleiter die Zustimmung der Flugleitung einzuholen und je nach der Absprache mit der

Flugleitung  den Flugbetrieb zu koordinieren. 

3.5. Der Startleiter kontrolliert und beobachtet

· Startvorrichtungen

· Wind- und Wetterverhältnisse

· Verbindung zur Winde

· Einklinken des Schleppseiles

· Startstrecke frei

-     Luftraum frei

3.6 Der Startleiter gibt die Startkommandos und hält Verbindung zur Winde.

3.7 Die Aufsicht des Startleiters entbindet den Piloten nicht von seiner persönlichen 

Sorgfaltspflicht  und Verantwortung.

§ 4

Allgemeine Flugregeln

Ergänzend zu den Vorschriften der Luftverkehrsordnung sind die nachstehenden Flugregeln für den Betrieb von Gleitflugzeugen verbindlich.

4.1 Landungen in Naturschutzgebieten sind zu vermeiden.

4.2 Kunstflug ist nicht erlaubt.

4.3 Das Abwerfen von Gegenständen ist nicht erlaubt.

4.4 entfällt

4.5 In starken und großflächigen Aufwinden ist ein ausreichender Wolkenabstand einzuhalten, um  die Sichtflugregeln einzuhalten und um nicht in die Wolke hineingezogen zu werden.

4.6 Bei Hangflügen ist  immer ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Hang ein zu halten, der 

auch bei Turbulenzen einen sicheren Flug gewährleistet.

4.7 180-Grad - Kehren am Hang erfolgen stets vom Hang weg. Vor den Einleiten der Kurve ist

besonders auf andere Luftfahrzeuge zu achten.

4.8 Bei einer Begegnung am Hang weicht das Luftfahrzeug aus, welches den Hang an seiner linken 

Seite hat.

4.9 Anfliegende, abfliegende und kreuzende Luftfahrzeuge weichen denen aus, die sich am Hang

oder in der Thermik befinden.

4.10  Das in der Thermik langsam steigende Luftfahrzeug weicht dem schneller steigenden aus.

4.11  Die Kurvenrichtung in der Thermik wird von den Luftfahrzeug bestimmt, welches sich als 

 erstes in der Thermik befindet.

4.12  Bei Überlandflügen ist eine gültige ICAO – Karte 1: 500 000 mit zu führen.

4.13 Militärische Tieffluggebiete sind zu meiden. In Kontrollzonen darf ohne Genehmigung der

       Flugsicherungsstelle nicht eingeflogen werden.

§ 5

Startarten der Gleitflugzeuge

5.1    Fußstart
5.1.1 Der Fußstart erfolgt unter besonderer Windberücksichtigung sowie unter Berücksichtigung

        der Hangneigung nach den Vorschriften des Flughandbuches.

5.2  Gummiseilstart

Grundsätzlich soll diese Startart nur durchgeführt werden, wenn sich ein Gummiseilstarthaken

Am Bug des Flugzeuges befindet. Wird ausnahmsweise eine  Bugkupplung verwendet, darf auf keinen Fall bei noch straffem Seil ausgeklinkt werden.

Es darf sich keine Sollbruchstelle am Seil befinden.

5.2.2 Mindestmannschaft

        1 Startleiter

        2 Mann Laufmannschaft

        1 Mann Haltemannschaft

        1 Mann an der Tragfläche

5.2.3 Startkommandos

        „Haltemannschaft“ – „fertig“

        „Laufmannschaft“  - „ fertig“

        „Seil ausziehen“

        „ Laufen“

        „ Los“

5.3      Windenstart an Hängegleiterwinden
5.3.1 Die Verwendung der zugelassenen Sollbruchstelle eines Vorseiles sowie eines 

Doppelringpaares ist vorgeschrieben.









5.3.2 Einstellung der lt. Flughandbuch maximal erlaubten Zugkraft der Winde

5.3.3 Überprüfung der betriebssicheren Sprechverbindung zwischen Startstelle und

Winde

5.3.4    Das Schleppseil ist gradlinig, hindernisfrei und ohne Schlaufenbildung auszu-


legen. Die Ausklinkvorrichtung ist zu prüfen.

5.3.5    Das Schleppseil darf erst eingeklinkt werden, wenn das Flugzeug startklar, der Pilot 

           startbereit, die Schleppstrecke und der Luftraum frei sind.

5.3.6    Wegen Seilrissgefahr darf die größtmögliche Steigfluglage beim Start erst allmählich


und bei sicherer Höhe über Grund eingenommen werden.

5.3.7 Bei Überschreitung der maximal erlaubten Schleppgeschwindigkeit ist sofort 

auszuklinken.

5.3.8 Startkommandos:

   Startleiter




Windenfahrer

1.    „Pilot und Gerät startklar“


„Winde startklar“

2.    „Seil eingeklinkt“



„Seil eingeklinkt“

3.    „Seil anziehen“



„Seil straff“

4. „Frei“ – wenn abgehoben

5. Notfall:

„Halt stopp“  (mehrmals)

5.4 Flugzeugschlepp

5.4.1 Die Verwendung der zugelassenen Sollbruchstelle, eines Vorseiles mit Doppelringpaaren

Ist vorgeschrieben. Die Ausklinkvorrichtungen sind zu prüfen.

5.4.2 Es sind nur die für den F-Schlepp zugelassenen Seile wie beim Hängegleiterbetrieb zu

verwenden.

5.4.3 Die Verständigung zwischen Schleppflugzeug und Gleitflugzeug hat für den Start durch

Winkzeichen oder Sprechfunk zu erfolgen.

5.4.4 Winkzeichen für den Start

Fahne oder Hände hochhalten:

Schleppflugzeug strafft 

Gleitflugzeug startbereit
 
  -
langsam das Seil

Fahne oder Hand waagerecht halten:

Seil straff, Start frei                  -
Schleppflugzeug startet

Fahne oder Hand über dem     - 
Schleppflugzeug nimmt

Kopf winken:



Gas zurück (Abbruch)

Halt stopp!

5.4.5 Wird die höchstzulässige Schleppgeschwindigkeit überschritten, hat der

Gleitflugzeugführer sofort auszuklinken.

5.4.6 Nach dem Ausklinken hat der Gleitflugzeugführer mit einer 

Richtungsänderung nach rechts abzudrehen.

